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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Antrag der Alternative Bürger Initiative Gladbeck (ABI)  vom 03.10.2024 gem.  

§ 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Integrationsrates 

Hier: Perspektive für das ehemalige Möbelhaus-Tacke-Gelände am Bramsfeld 

 
Begründung: 

 

a) Der Antrag der Alternative Bürger Initiative Gladbeck ist beigefügt. 

 

b) Stellungnahme der Verwaltung 

 

Für das Gelände des ehemaligen Möbelhauses Tacke an der Straße Bramsfeld liegt ein 

Rahmenplan aus dem Jahr 2020 für die künftige städtebauliche Entwicklung vor. Dieser 

sieht ein Quartier mit unterschiedlichen Wohnformen vor. Der Rahmenplan bildet für 

die Verwaltung unverändert die Richtschnur für die künftige Entwicklung des Standor-

tes. 

 

Im Hinblick auf eine konkrete Umsetzung ist zwischen der Ostseite der Straße Bramsfeld 

(dem ehemaligen Möbelhaus) und der Westseite (der ehemaligen Parkplatzfläche mit 

angrenzender Grünfläche) zu unterscheiden. 

 

Für die Ostseite liegt eine Baugenehmigung für drei Mehrfamilienhäuser mit rund 100 

Wohneinheiten vor. Hier wäre somit ein kurzfristiger Baustart zulässig. Mehrfache Nach-

fragen beim Eigentümer zum geplanten Baustart oder möglichen Hinderungsgründen 

sind unbeantwortet geblieben. 
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Zur Bebauung der Flächen auf der Westseite (Mix aus Doppelhaushälften, Reihenhäu-

sern und Mehrfamilienhäusern sowie ggf. einer Kita)  ist die Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes erforderlich. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz und 

Mobilität hat hierzu in seiner Sitzung am 03.12.2020 einen Aufstellungsbeschluss ge-

fasst. Der Fortgang des Planverfahrens ist als zögerlich zu betrachten. Der Vorhabenträ-

ger stellt notwendige Unterlagen derzeit nicht zur Verfügung. Ein Zeitpunkt für die 

Rechtskraft eines Bebauungsplanes ist daher nicht absehbar. 

 

Rechtliche Möglichkeiten für eine Bauverpflichtung werden nicht gesehen. Insofern 

kann nicht erkannt werden, wie die gemäß Beschlussempfehlung gewünschte "Fristset-

zung" erfolgen soll. Insgesamt ist bei der Bewertung der Situation zu berücksichtigen, 

dass sich die Bauwirtschaft und hier insbesondere der Wohnungsbau bundesweit in ei-

ner schweren Krise befinden. Immobilienprojektentwicklungen sind unter derzeitigen 

Rahmenbedingungen häufig nicht wirtschaftlich und werden daher vielfach zurückge-

stellt. 

 

Das Grundstück auf der Ostseite ist nach hiesigem Kenntnisstand zweimal und das 

Grundstück auf der Westseite einmal verkauft worden. Ich bitte um Verständnis dafür, 

dass konkrete Namen der Eigentümer:innen aus Gründen des Datenschutzes in öffentli-

cher Sitzung nicht genannt werden dürfen. 

 

Für den Zustand des Geländes und denkbare temporäre Nutzungen sind die Eigentü-

mer:innen der Grundstücke verantwortlich. Falls illegale Nutzungen dauerhaft beobach-

tet werden, ist eine Weitergabe an die zuständigen Behörden zur Prüfung (z.B. Abfall-

behörde des Kreises Recklinghausen) vorgesehen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

X keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

 
 

 

 - Ralph Kalveram - 

 Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

X Integrationsrates 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


